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Einleitung 

"Ich kann mich an nichts erinnern", sagte der Schaffuer. "Bei meiner Mutter 
selig, ich kann mich an nichts erinnern. In diesem Augenblick kann ich mich an 
nichts erinnern" (Leonardo Sciascia, Der Tag der Eule) 

Der Versuch, Zeugen durch Bedrohung oder die Zusage von VergUnstigun­
gen zugunsten einer bestimmten Prozeßpartei zu beeinflussen, ist sicherlich so 
alt wie der Zeugenbeweis selbst. Erste dokumentierte Hinweise auf eine unzu­
lässige Beeinflussung von Zeugen in Strafverfahren finden sich vor allem im 
Bereich organisierter Kriminalitätsformen. So ergibt sich aus Gerichtsakten des 
19. Jahrhunderts, daß die sizilianische Mafia sich zur Sicherung ihrer 
Machtposition bereits zu dieser Zeit der systematischen Einschüchterung - und 
notfalls auch Beseitigung - von Belastungszeugen bedientel. Auch die ver­
schiedenen Gruppierungen des amerikanischen "organized crime" waren schon 
früh dafUr bekannt, Belastungszeugen in oft sehr brutaler Weise zu beseitigen 
oder zu einer Abänderung ihrer Aussage zu bewegen2• Dokumentierte Fälle von 
Zeugenbedrohung finden sich allerdings nicht allein im Bereich der klassischen 
organisierten Kriminalität, sondern beispielsweise auch im Bereich der Staats­
und Regierungskriminalität. So bedienten sich viele totalitäre Regierungen und 
Diktaturen im Laufe des 20. Jahrhunderts der Einschüchterung und Be­
einflussung von Zeugen, um in öffentlichen Prozessen mit Hilfe erpreßter oder 
verfllischter Zeugenaussagen Regimegegner oder sonstige unliebsame Personen 
auszuschalten. Exemplarisch sei hierfilr der Fall des Oberkommandierenden des 
deutschen Heeres, Werner Freiherr von Fritsch, genannt, der 1938 mit Hilfe 
einer - offensichtlich von den Polizeibehörden auf Anordnung der nationalso­
zialistischen Staatsregierung erpreßten - falschen Zeugenaussage angeblicher 
homosexueller Aktivitäten überfllhrt werden sollte3• 

Während in den USA und in Italien die Beeinflussung von Zeugen zumindest 
im Bereich der organisierten Kriminalität schon früh als Problem fUr die Verfol­
gung und Aburteilung von Straftaten wahrgenommen wurde, ist die Zeugenbe-

I Vgl. Hess, 1988, S. I I3 ff., 144. 
2 V gl. hierzu die Fallbeispiele bei Graham, 1985, S. 3 f. 
3 Kielmansegg, 1949, S. 94 f. Es stellt sich allerdings die Frage, ob das nationalso­

zialistische Hitlerregime nicht eigentlich doch unter den Begriff "Organisiertes Verbre­
chen" subsumiert werden kann. 
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drohung in Deutschland erst seit Mitte der 80er Jahre in das Blickfeld von Poli­
zei, Justiz und Wissenschaft gelangt. Auch die Tatsache, daß es in 'ganz norma­
len' Strafverfahren ohne politischen Bezug und ohne jeden Bezug zur organi­
sierten Kriminalität mehr oder weniger häufig zu Versuchen kommt, Zeugen 
durch Bedrohung und Einschüchterung zu einer Rücknahme oder Abänderung 
ihrer Aussage zu bewegen, fand in Deutschland erst injUngster Zeit Beachtung4• 

Mitte der 80er Jahre wurde in Deutschland daher zu Recht beklagt, daß die 
Interessen gefllhrdeter bzw. bedrohter Zeugen im Strafverfahren viel zu wenig 
Beachtung fänden und daß Maßnahmen zum Schutz von Zeugen kaum getroffen 
WOrden: "Zeugenschutzmaßnahmen, ... , werden in Deutschland, sofern es sie 
überhaupt gibt, mehr als stiefinütterlich behandelt. Wenn sich wo was tut, dann 
überhaupt nur bei der Polizei, die zwar den konkreten Problemen am nächsten 
ist, die aber von der Justiz und - mehr noch - der Rechtspolitik weitgehend 
allein gelassen wird"s. Rechtsprechung und Gesetzgebung, aber auch 
Rechtslehre und kriminologische Forschung befaßten sich bis Mitte der 80er 
Jahre allenfalls am Rande mit den Interessen und Problemen des Zeugen im 
allgemeinen und den Bedürfhissen des bedrohten oder gefährdeten Zeugen im 
besonderen6; das Stichwort "Zeugenschutz" wurde in den einschlägigen Kom­
mentaren und Lehrbüchern in der Regel erst seit der Neufassung der zeugen­
schützenden Regelung in § 68 StPO im Jahre 1993 eingehender diskutiert'. 

Mittlerweile hat sich die rechtswissenschaftliche Forschung in Deutschland 
vermehrt mit den Bedürfhissen und der rechtlichen Stellung des Zeugen im 
Strafverfahren befaßt und sich dem Problem des Zeugenschutzes - vor allem im 
Bereich des Strafprozeßrechts - verstärkt zugewandt8 •. Der 'Schutz' des Zeugen 
vor Beeinträchtigungen, die durch seine Beteiligung am Strafverfahren hervor­
gerufen werden, wird dabei vor allem in drei Teilbereichen diskutiert. Der 
Schwerpunkt der Diskussion über den Schutz von Zeugen liegt seit dem Er­
scheinen der Arbeit von Gomolla9 1986 im Bereich des Schutzes von (Bela­
stungs )zeugen vor einer Beeinträchtigung oder unzulässigen Beeinflussung 
durch den Beschuldigten oder dritte Personen; in der Literatur wurden inzwi-

4 Vgl. BTDrs. 13/5034 und BTDrs. 13/8156. 
5 Hanunes, 1986,57. 
6 Gomolla, 1986, S. I ff. 
7 Vgl. beispielsweise KleinknechtlMeyer, 1993, § 68; Roxin, 1993, S. 187 f.; anders 

dagegen Peters (Peters, 1985, S. 359 f.), der sich bereits früher etwas intensiver mit Pro­
blemen des Zeugenschutzes befaßte. 

S BDttcher sieht den Grund ftlr die verstllrkte Berücksichtigung der Rechte und 
Interessen des Zeugen in einem gewandelten Verstllndnis des Verhältnisses Bürger -
Staat: "In diesem neuen Verstllndnis spielen die Gedanken der Mitwirkung und der 
Mitverantwortung des Bürgers eine größere Rolle. Der Gedanke der Verfllgbarkeit des 
Bürgers ftlr staatliche Zwecke tritt dementsprechend zurück" (Böttcher, 1985, S. 28). 

9 Gomolla, 1986, S. I ff. 
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sehen verschiedene - in erster Linie prozessuale - Möglichkeiten zum Schutz 
geflthrdeter oder bedrohter Zeugen erörtert, was mittlerweile auch zu einigen 
Änderungen der StPO in Hinblick auf einen verbesserten Zeugenschutz ftlhrte lO• 

Neben dem Schutz des geflthrdeten oder bedrohten Zeugen wurde zudem dem 
Schutz des Zeugen vor einer Beeinträchtigung seines Persönlichkeitsrechts -
beispielsweise durch eine entehrende oder herabwOrdigende Befragung im 
Rahmen der Hauptverhandlung - vermehrt Beachtung geschenktli. Es wurde 
betont, daß dem Recht des Angeklagten auf eine hinreichende Prüfung der 
GlaubwOrdigkeit des Zeugen ein Anspruch des Zeugen auf Schutz seiner 
Persönlichkeit vor Ehrverletzungen und öffentlicher Bloßstellung gegenüber­
stehel2; gleichzeitig wurde allerdings darauf hingewiesen, daß ein Schutz des 
Zeugen vor einer Beeinträchtigung persönlicher Interessen aufgrund wichtiger 
verfassungsrechtlicher und strafprozeßrechtlicher Prinzipien in der Regel nur 
sehr begrenzt möglich sei \3 • In jüngster Zeit hat ein weiterer Aspekt des 
Zeugenschutzes erheblich an Bedeutung gewonnen. Im Zuge verschiedener 
Strafverfahren, in denen - überwiegend körperlich mißhandelte oder sexuell 
mißbrauchte - Kinder und Jugendliche durch ihre wiederholten Zeugenaussagen 
und durch die Konfrontation mit dem Beschuldigten bei Vernehmungen im 
Ermittlungsverfahren und in der Hauptverhandlung erheblichen psychischen 
Belastungen ausgesetzt worden waren, stellte sich die Frage, wieweit solche 
psychischen Belastungen durch prozessuale (Schutz)maßnahmen verhindert 
oder zumindest eingeschränkt werden können; zu den in diesem Zusammenhang 
erörterten Maßnahmen gehören beispielsweise eine Vermeidung wiederholter -
belastender - Vernehmungen des jugendlichen Zeugen durch die Konservierung 
früher Vernehmungen (mittels einer ton- und bildtechnischen Aufzeichnung) 
oder der Verzicht auf eine Konfrontation des jugendlichen Zeugen mit dem 
Beschuldigten durch die Vernehmung des Zeugen in einem getrennten, mit dem 
Gerichtssaal durch eine Videoleitung verbundenen Vernehmungszimmerl4. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll allein der Schutz von Zeugen vor 
Bedrohungen oder Geflthrdungen durch den Beschuldigten oder dritte Personen 
berücksichtigt werden. Obwohl gerade in Bezug auf die strafprozessualen Mög­
lichkeiten des Zeugenschutzes bereits einige Veröffentlichungen vorliegen, die 
sich mit der rechtlichen Situation des Zeugenschutzes de lege lata und de lege 

10 Die Gesetzgebung reagierte auf das vermehrte Bekanntwerden von Fällen von Zeu­
genbedrohung bzw. -geOOlrdung mit der Neufassung des § 68 StPO (siehe hierzu unten 
S. 183 fl). 

11 Vgl. z.B. Dähn, 1979; Böttcher, 1985. 
12 Peters, 1985, S. 359. 
13 Böttcher, 1985, S. 30 ff., 46 f. 
14 Vgl. hierzu: Ballof, 1992; Volbert/Pieters, 1993; Streng, 1997, S. 445 ff.; Berufs­

verband deutscher Psychologen, 1969. Zur Situation im anglo-amerikanischen Rechts­
bereich vgl. Scottish Law Commission, 1988; Report, 1989. 


